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■ Vorsorgestiftung der Hans Hassler AG, Zürich, in
Z ü r i c h ,  CH-020.7.901.706-5, Stiftung (SHAB Nr. 132 vom
11. 07. 2006, S. 25, Publ. 3459168). Urkundenänderung:
20. 10. 2006. Name neu: Vorsorgestiftung der
Zweigniederlassung Zürich der Hans Hassler AG.
Zweck neu: Die Stiftung bezweckt die Vorsorge für die Arbeitneh-
mer der Stifter- bzw. Arbeitgeberfirma (nachstehend Firma ge-
nannt) durch Gewährung von Unterstützungen und Leistungen:
a) an den Arbeitnehmer im Falle von Alter oder Invalidität oder
in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall oder Arbeitslosigkeit von
ihm selbst; b) an den Arbeitnehmer in Notlagen, wie bei Krank-
heit, Unfall, Arbeitslosigkeit oder Invalidität seines Ehegatten,
seiner minderjährigen oder erwerbsunfähigen Kinder oder ande-
rer Personen, für deren Unterhalt er sorgt; c) im Falle des Todes
des Arbeitnehmers an den überlebenden Ehegatten sowie an Per-
sonen, für deren Unterhalt er im Zeitpunkt seines Todes ganz
oder zur Hauptsache aufgekommen ist. Die Beiträge des Arbeitge-
bers können gemäss Artikel 331 Absatz 3 OR auch aus vorgängig
hiefür geäufneten und gesondert ausgewiesener Beitragsreserven
erbracht werden. Die Stiftung kann solche Beiträge an andere
steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen leisten, denen sich die
Stifterfirma angeschlossen oder die sie selbst errichtet hat. Die
Stiftung kann aus freien Stiftungsmitteln - im Rahmen der
Gleichbehandlung der Arbeitnehmer - auch Leistungserhöhun-
gen und Einkaufssummen für Arbeitnehmer der Stifterfirma an
diese oder andere steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen finanzie-
ren. Im weiteren dürfen auch Beiträge für Sondermassnahmen,
an den Sicherheitsfonds und Beitragszahlungen (inkl. Arbeit-
nehmeranteil) an andere steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen
geleistet werden, sofern dies in deren Reglement vorgesehen ist.
Diese Beitragszahlungen dürfen den nach Artikel 331 Absatz 3
OR finanzierten Arbeitgeberbeitrag und jenen der Arbeitnehmer
nicht übersteigen. Zur Erreichung ihres Zweckes kann die Stif-
tung Versicherungsverträge abschliessen oder in bestehende Ver-
träge eintreten, wobei sie selbst Versicherungsnehmerin und
Begünstigte ist.
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